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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Preisverordnung Nr. 172 — Preisbildung 

im Bildhauer- und Steinmetz-Handwerk.
Vom 28. Juli 1951

Zur Durchführung der Preisverordnung Nr. 172 
Vom 26. Juli 1951 — Verordnung über die Preis
bildung im Bildhauer- und Steinmetz-Handwerk 
(GBl. S. 736) wird folgendes bestimmt:

§ 1
Kalkulationsschema

Der höchstzulässige Preis für die in der Anlage 
zur Preisverordnung Nr. 172 vom 26. Juli 1951 — 
Verordnung über die Preisbildung im Bildhauer
und Steinmetz-Handwerk (GBl. S. 736/738) nicht auf
geführten Leistungen ist eigenverantwortlich nach 
folgendem Kalkulationsschema zu errechnen:

DM DM
a) Fertigungslöhne .................................... ...............................

b) Gemeinkostenzuschlag einschl.Zu
schlag für Wagnis und Gewinn
auf die Fertigungslöhne .. (..............°/o)  I........
Fertigungskosten...................................  ...............................

c) Materialkosten (Grundmaterial,
Zutaten, Hilfsmaterialien) ....................................

d) Zuschlag auf vom Betrieb gelie
ferte Materialien....................( . . .  °/o) ................... ............
Preis ohne Umsatzsteuer ......................  ...............................

e) Umsatzsteuer .......................................
Preis ...................................................... ...............................

§ 2 
Güteklassen

Die Betriebe des Bildhauer- und Steinmetz-Hand
werks werden in drei Güteklassen eingeteilt:

Zur G ü t e k l a s s e  I 
gehören Betriebe, die künstlerische Qualitäts
arbeit herstellen unter Einbeziehung der Arbeiten, 
die mittels Punktieren ausgeführt werden, einschl. 
des freien Herausarbeitens von Ornamenten und 
Figuren.

Zur G ü t e k l a s s e n  
gehören die Betriebe, die erstklassige Qualitäts
arbeit unter Einbeziehung architektonischer Werk- 
stücke mit schwierigen Profilen herstellen.

Zur G ü t e k l a s s e  III 
gehören alle übrigen Betriebe.

§ 3
Fertigungszeiten

(1) Sofern die der Preisbildung zugrunde zu legen
den Fertigungszeiten in den Arbeitsnormen für die 
Natursteinindustrie mit dem Stand vom 1. Mai 1949 
für Steinmetz-, Schleifer- und Schrifthauerarbeiten 
in Kalkstein, Travertin, Marmor, Sandstein und 
Granit enthalten sind, sind diese anzuwenden.

(2) Bei Arbeiten, deren Fertigungszeiten nicht in 
den unter Abs. 1 erwähnten Arbeitsnormen enthal
ten sind, müssen die der Preisbildung zugrunde zu 
legenden Fertigungszeiten mit den Grundsätzen 
sparsamster wirtschaftlicher Betriebsleitung und des 
zweckmäßigsten Arbeitseinsatzes vereinbar sein.

§ 4
Fertigungslöhne

(1) Die Lohnkosten sind nach Löhnen für Meister, 
Gesellen, Lehrlinge und sonstige Arbeiter aufzu
gliedern.

(2) Fertigungslöhne sind die Lohnkosten, die un
mittelbar für die Leistung oder den Auftrag erfaßt 
werden. Es dürfen nur die unmittelbar bei der 
Leistungsherstellung anfallenden Arbeitsstunden be
rechnet werden, die bei normaler Arbeitsleistung 
wirtschaftlich gerechtfertigt sind.

(3) Als Stundenlöhne für Gesellen und Arbeiter 
gelten die nachweisbar gezahlten und zulässigen 
effektiven Löhne des für das Bildhauer- und Stein
metz-Handwerk jeweils gültigen Tarifvertrages.

(4) Als effektiver Lohn für die Lehrlingsarbeit 
gelten die nachweisbar gezahlten, zulässigen Lehr
lingsentgelte. Das monatliche Entgelt ist durch die 
Zahl der monatlichen Gesamtarbeitsstunden zu divi
dieren.

(5) Für die eigenhändige produktive Mitarbeit 
steht dem Betriebsinhaber der höchste örtlich zu
lässige Gesellenlohn zu. Als Mitarbeit des Betriebs
inhabers in diesem Sinne gelten nicht die allgemeine 
Leitung und Überwachung der Arbeit. Diese Arbei
ten werden durch den Fertigungsgemeinkostenzu
schlag abgegolten.

§ 5
Gemeinkostenzuschlag auf die Fertigungslöhne

(1) Als Gemeinkostenzuschlag werden festgesetzt:
in Güteklasse I......................85°/o,| aufdieLöhnenach
„ „ II......... ,.75°/o, i dem Stand vom
„ „ III............. 65°/o J 31. August 1950.

Bei Lohnerhöhungen nach dem 31. August 1950 sind 
die Selbstkosten entsprechend zu senken.

(2) In den vorstehenden Zuschlägen darf für Ge
winn und Wagnis ein Höchstsatz von

in Güteklasse I...................... 15°/o,
„ „ II......... 12°/o,
„ „ III  10°/o

enthalten sein. Der Gemeinkostenzuschlag kann 
ohne besonderen Nachweis von allen Betrieben an
gewendet werden.

(3) Betriebe, die einen höheren Gemeinkostenzu
schlag beanspruchen, müssen bei der zuständigen 
Landesfinanzdirektion — Preisbildung — den preis
rechtlich vorgeschriebenen Kostennachweis führen. 
Der Gemeinkostenzuschlag darf den Höchstsatz von

in Güteklasse I ....100%>,
„ „ II . . . .  85°/o,
„ „ III . . . .  75°/o,

einschl. des im Abs. 2 genannten Prozentsatzes für 
Wagnis und Gewinn, nicht überschreiten. Seine Be
rechnung ist erst nach Bestätigung durch die Lan
desfinanzdirektion — Preisbildung — zulässig.

(4) Die nachzuweisenden Gemeinkosten müssen 
einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebslei
tung entsprechen und unterliegen der preisrecht
lichen Verantwortung des Betriebes. Diese Betriebe 
haben alljährlich zu Beginn eines neuen Geschäfts-


